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UV, massgebender Lohn Taggeldberechnung, Rückfall Art. 23 UVV

Sachverhalt:

P. arbeitete als kaufmännische Angestellte bei der Firma S. AG und war dadurch bei der SUVA obligatorisch unfallversichert. Sie verletzte sich im November 1999 am rechten Knie, als sie in einem Fussballstadion in eine Eisenabschrankung getreten ist. Die SUVA richtete wegen immer wieder auftretenden Knieschmerzen – bei wechselnder Arbeitsunfähigkeit - Taggelder aus und kam für die medizinische Versorgung auf. Diese umfasste verschiedene chirurgische Eingriffe, von denen der letzte am 13. August 2003 stattfand. Mit Verfügung vom 4. November 2005 hielt die SUVA fest, das Taggeld für die ab 13. August 2003 ausgewiesene Arbeitsunfähigkeit berechne sich auf der Basis des unmittelbar davor erzielten Lohnes und nicht basierend auf dem Einkommen vor dem Unfall vom November 1999.

Erwägungen:

Als versicherter Verdienst für die Bemessung der Taggelder gilt der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Art. 23 UVV legt den massgebenden Lohn für das Taggeld in Sonderfällen fest. Gemäss Abs. 8 dieser Bestimmung ist bei Rückfällen der unmittelbar zuvor bezogene Lohn massgebend (E. 2.2).

Ein Rückfall wird definiert als das Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten Krankheit, welche zu ärztlicher Behandlung und/oder zu (weiterer) Arbeitsunfähigkeit führt. Art. 23 Abs. 8 UVV gelangt zur Anwendung, wenn der (Grund-)Fall zunächst abgeschlossen werden konnte, sei es mit oder ohne Zusprechung einer Rente. Standen zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Leistungen mehr zur Diskussion, kann ein Rückfall auch vorliegen, ohne dass der versicherten Person mitgeteilt wurde, der Versicherer schliesse den Fall ab und stelle seine Leistungen ein. In dieser Konstellation ist entscheidend, ob zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen werden konnte, es werde keine Behandlungsbedürftigkeit und/oder Arbeitsunfähigkeit mehr auftreten. Dies ist im Rahmen einer ex-ante-Betrachtung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zu beurteilen. Dabei kommt der Art der Verletzung und dem bisherigen Verlauf eine entscheidende Rolle zu: Lag ein vergleichsweise harmloser Unfall mit günstigem Heilungsverlauf vor, welcher nur während relativ kurzer Zeit einen Anspruch auf Leistungen begründete, wird tendenziell eher von einem stillschweigend erfolgten Abschluss auszugehen sein als nach einem kompliziert verlaufenen Heilungsprozess. Der Leistungsanspruch ist unter dem Aspekt des Grundfalls und nicht unter demjenigen eines Rückfalls zu prüfen, wenn die versicherte Person während der leistungsfreien Zeit weiterhin an den nach dem Unfall aufgetretenen Beschwerden gelitten hat (E. 2.3).

Der Unfall im November 1999 führte bei P. zu Beschwerden im Bereich des rechten Knies, welche längere Zeit anhielten und im Jahr 2001 mehrere operative Eingriffe erforderlich machten. Trotz positiver Prognose traten die Beschwerden jeweils wieder auf und trotz weiterer Operation im Jahr 2002 wurde eine vollständige Beschwerdefreiheit in der Folge nicht erreicht. Da die SUVA den Fallabschluss lediglich intern vornahm und die Versicherte nicht darüber orientierte, hatte diese keinen Anlass, Einwände zu erheben. Wird neben dieser ärztlich bestätigten Fortdauer der Beschwerden auch der vorangegangene komplizierte Heilungsverlauf mitberücksichtigt, konnte während des Zeitraums bis zur Geltendmachung weiterer Leistungen im Juli 2003 nicht mit hinreichender Zuverlässigkeit angenommen werden, die Unfallfolgen seien geheilt, wie es die Definition des Rückfalls verlangt. Dementsprechend findet Art. 23 Abs. 8 UVV keine Anwendung und das Taggeld berechnet sich auf der Basis des vor dem Unfall vom November 1999 bezogenen Lohns.

